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Rund 70 neue Mitglieder der Ärztekammer 
Nordrhein konnte Kammerpräsident 
Rudolf Henke in einer feierlichen 
Begrüßungsveranstaltung Mitte Februar in 
der Ärztekammer Nordrhein willkommen 
heißen.

von Jürgen Brenn

B
ereits zum 17. Mal seit 2009 hat die 
Ärztekammer Nordrhein (ÄkNo) 
neue Kammermitglieder eingela-
den, die Kammer, ihre Funktionen, 

Aufgaben und ihr Angebot an die Mitglieder 
kennenzulernen. Rund 70 zumeist junge 
Kammermitglieder folgten der Einladung 
ins Haus der Ärzteschaft. Sie nutzten bereits 
vor Beginn des offiziellen Festaktes die 
Möglichkeit, bei einer Tasse Kaffee mit ihrer 
Ärztekammer Nordrhein auf Tuch fühlung 
zu gehen. Dafür standen auch 2020 wieder 
zahlreiche ehrenamtlich in der ÄkNo enga-
gierte Ärztinnen und Ärzte wie beispiels-
weise Vorstandsmitglieder sowie Mitglieder 
der Geschäftsführung und Mitarbeiter in- 
nen der Weiterbildungsabteilung zur Ver-
fügung.

Die Ärztekammer ist mehr als ein 
Verein mit Zwangsmitgliedschaft

Der Präsident der Ärztekammer Nord-
rhein, Rudolf Henke, freute sich, dass die 
Begrüßungsveranstaltung für neue Kam-
mermitglieder inzwischen Tradition hat. 
Seit elf Jahren lädt die Kammer ein- bis 
zweimal jährlich zur Begrüßung ein, die 
sich im Laufe der Jahre auch durch Anre-
gungen der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer verändert hat. Auch an diesem Vormit-
tag lud Henke die neuen Kammermitglieder 
ein, sich mit neuen Ideen an der Weiterent-
wicklung der Veranstaltungsreihe zu betei-
ligen.

Die Ärztekammer Nordrhein ist die ein-
zige Interessenvertretung, die im Landes-
teil Nordrhein alle Ärztinnen und Ärzte 
vertritt, stellte Henke die Bedeutung der 
ÄkNo heraus. Mit ihren derzeit 64.000 Mit-
gliedern ist die Kammer für die Regierungs-

bezirke Köln und Düsseldorf die dritt größte 
Ärztekammer hinter Bayern und Baden- 
Württemberg. Alle in Nordrhein tätigen 
oder wohnhaften Ärztinnen und Ärzte sind 
nach dem Heilberufsgesetz Pflichtmitglie-

der in der Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. Rund 250 hauptamtliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in der Düsseldor-
fer Hauptstelle sowie in den 27 Kreisstellen 
führen die Aufgaben der ärztlichen Selbst-
verwaltung aus. Die ÄkNo ist in ihrer Funk-
tion als Selbstverwaltung mit der Wahrneh-
mung öffentlicher Aufgaben eine Art „un-
tergeordneter Gesetzgeber“, der für seine 
Mitglieder zum Beispiel Satzungen wie die 
Berufsordnung, die Weiterbildungsordnung 
oder auch die Fortbildungsordnung erlässt 
und deren Einhaltung kontrolliert. Dabei 
hat das Landesgesundheitsministerium 
zwar ein normatives Kontroll-, aber kein 
inhaltliches Mitspracherecht, erläuterte der 
Kammerpräsident. Zu den weiteren Aufga-
ben der Kammer gehört die Erfüllung wei-
sungsgebundener staatlicher Aufgaben, 
die das Land Nordrhein-Westfalen an die 
Ärztekammern Nordrhein und Westfalen- 
Lippe delegiert. Die Kammer vertritt gegen-
über Politik, Öffentlichkeit und Institutio-
nen die Interessen der nordrheinischen 
Ärzteschaft. Sie sieht sich auch als Bera-
tungspartner ihrer Mitglieder sowie für die 
Patienten und die Öffentlichkeit, betonte 
Henke.

Diese Aufgaben könnten nicht bewältigt 
werden, wenn sich nicht rund 2.000 Ärztin-
nen und Ärzte ehrenamtlich in Gremien 
und Kommissionen in die Ärztekammer 
zum Beispiel als Weiterbildungsprüfer oder 
Prüfer in der Ausbildung zu Medizinischen 
Fachangestellten einbringen würden. Hen-
ke lud die Ärztinnen und Ärzte ein, sich 
ebenfalls in der Kammer in der einen oder 
anderen Form zu engagieren, denn „von 
diesem Engagement lebt die Ärztekammer 
Nordrhein“. 

Ehrenamtliches Engagement ist 
gelebte Integration

Rudolf Henke wies auf die Nordrheinische 
Ärzteversorgung (NÄV) als das ärztliche 
Versorgungswerk hin. Ärztinnen und Ärzte 
hätten die Möglichkeit, den Antrag auf 
Befreiung von der Versicherungspflicht in 
der gesetzlichen Rentenversicherung zu 
stellen, wenn sie eine doppelte Mitglied-
schaft – in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung und der NÄV – und eine damit 
verbundene Beitragsverpflichtung vermei-
den wollen. Der Antrag muss innerhalb 

 einer Frist von drei Monaten ab Tätigkeits-
beginn gestellt werden. Dafür sei die An-
meldung bei der Ärztekammer Nordrhein 
nicht ausreichend, sagte Henke.
Daneben betonte der Präsident, dass 
auch der Wechsel des Arbeitgebers einen 
erneuten Befreiungsantrag gegenüber 
der Deutschen Rentenversicherung nötig 
mache. Auch dabei hilft die Nordrheini-
sche Ärzteversorgung.
Nähere Informationen unter www.naev.de.

Fristen bei Befreiung von der gesetzlichen  
Rentenversicherung beachten

Die niedergelassene Kinder- und Jugend-
ärztin und Mitglied des Deutschen  
Bundestages Nazahat Baradari referierte 
über „Migration, Medizin und Politik“ auf 
dem Begrüßungstag der Ärztekammer 
Nordrhein für neue Kammermitglieder. 
 Foto: Jochen Rolfes



30 Rheinisches Ärzteblatt / Heft 4 / 2020

Forum

Ebenso wie das gemeinsam gesprochene Gelöbnis ist es Tradition auf der festlichen Begrüßung neuer Kammermitglieder bei der  
Ärztekammer Nordrhein, ein gemeinsames Gruppenfoto zusammen mit Mandatsträgern der ärztlichen Selbstverwaltung zu erstellen. 
Auf unserem Foto ist neben den neuen Kammermitgliedern in der ersten Reihe zu sehen Rudolf Henke, Präsident der Ärztekammer 
Nordrhein (7. v. r.), rechts daneben steht Nazahat Baradari, Festrednerin, Bundestagsabgeordnete und niedergelassene Kinder- und 
Jugendärztin in Attendorn. Ebenfalls in der ersten Reihe stehen Dr. Arndt Berson, Vorstandsmitglied der Ärztekammer Nordrhein  
(1. v. r.), Dr. Christiane Friedländer, Mitglied des Verwaltungsausschusses der Nordrheinischen Ärzteversorgung (2. v. r.), Dr. Wolfgang 
Bartels, Mitglied der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (1. v. l.) und Christa Bartels, Vorstands-
mitglied der Ärztekammer Nordrhein (2.v.l.). In der zweiten Reihe ist zu sehen Dr. Ursula Stalmann, Mitglied der Kammerversammlung 
(6. v. r.), in der 3. Reihe ganz rechts steht Dr. Thorsten Hornung, Beisitzer im Finanzausschuss der Kammer sowie in der obersten  
Reihe Uwe Brock, Vorsitzender der Kreisstelle Mülheim (4. v. l.).  Foto: Jochen Rolfes

„Als Mitglied der ärztlichen Profession gelobe ich feierlich, mein Leben in 
den Dienst der Menschlichkeit zu stellen. Die Gesundheit und das Wohl-
ergehen meiner Patientin oder meines Patienten werden mein oberstes  
Anliegen sein.
Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patientin oder meines  
Patienten respektieren.
Ich werde den höchsten Respekt vor menschlichem Leben wahren.
Ich werde nicht zulassen, dass Erwägungen zu Alter, Krankheit oder Be-
hinderung, Glaube, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, 
politischer Zuge hörigkeit, Rasse, sexueller Orientierung, sozialer Stellung 
oder jegliche andere  Erwägungen mich von der Erfüllung meiner Pflichten 
gegenüber meiner Patientin oder meinem Patienten abbringen.
Ich werde die mir anvertrauten Geheim nisse auch über den Tod der  
Patientin oder des Patienten hinaus wahren.

Ich werde meinen Beruf nach bestem Wissen und Gewissen, mit Würde 
und im Einklang mit guter medizinischer Praxis ausüben.
Ich werde die Ehre und die edlen Traditionen des ärztlichen Berufes fördern.
Ich werde meinen Lehrerinnen und Lehrern, meinen Kolleginnen und  
Kollegen und meinen Schülerinnen und Schülern die ihnen gebührende 
Achtung und Dankbarkeit erweisen.
Ich werde mein medizinisches Wissen zum Wohle der Patientin oder des 
Patienten und zur Verbesserung der Gesundheits versorgung teilen.
Ich werde auf meine eigene Gesundheit, mein Wohlergehen und meine  
Fähigkeiten achten, um eine Behandlung auf höchstem Niveau leisten zu 
können.
Ich werde, selbst unter Bedrohung, mein medizinisches Wissen nicht zur 
Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden.
Ich gelobe dies feierlich, aus freien Stücken und bei meiner Ehre.“

Ein Höhepunkt der seit 2009 stattfindenden Begrüßungsveranstaltung ist das Ärztliche Gelöbnis, das die jungen Ärztinnen und Ärzte gemeinsam 
ablegen. Der Text leitet sich ab von der Genfer Deklaration des Weltärztebundes aus dem Jahr 1948 und vom Hippokratischen Eid. Auch mit ihren 
Unterschriften auf einer Tafel können die neuen Kammermitglieder bekräftigen, dass sie sich auf die Grundwerte ihres Berufes verpflichten.

Gelöbnis

Für jede Ärztin und jeden Arzt gilt folgendes Gelöbnis:
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Nord rhein zu nutzen. „Als Kinderärztin 
freut es mich ganz besonders, dass beim 
Projekt Gesund macht Schule der Ärztekam-
mer Nordrhein und der AOK Rheinland/
Hamburg 160 Patenärzte mitarbeiten.“ 
Aber auch die Arbeit in einer medizinischen 
Hilfsorganisation sei ein guter Weg der 
 Integration, so Baradari und richtete an die 
neuen Kammer mitglieder den Appell: „Ich 
wünsche mir, dass Sie sich immer zum 
Wohle Ihrer Pa tienten einsetzen und dane-
ben Zeit finden, um sich ehrenamtlich zu 
engagieren und dieser Gesellschaft zu 
 dienen. Ich  würde mich auch freuen, den 
einen oder anderen im Deutschen Bundes-
tag begrüßen zu dürfen.“ Aus ihrer Sicht 
sind Mediziner im Bundestag mit 25 Ab-
geordneten, die einen medizinischen Bil-
dungshintergrund haben, unterrepräsen-
tiert. „Mediziner brauchen in der Gesetz-
gebung mehr Mitsprachrecht“, forderte 
Baradari. 

Auch die 121 Delegierten der Kammer-
versammlung – dem Parlament der nord-
rheinischen Ärzteschaft – sind ehrenamt-
lich tätig. Sie werden alle fünf Jahre ge-
wählt. Die Kammerversammlung ist das 
höchste Beschlussorgan der Ärztekammer. 
Sie wählt den Präsidenten, den Vizepräsi-
denten und 16 Beisitzer im Kammervor-
stand, wobei der Präsident die Kammer 
gerichtlich und außergerichtlich vertritt, 
erläuterte Henke seine Position innerhalb 
des demokratischen Aufbaus der Körper-
schaft.

Die Festrednerin, SPD-Bundestagsab-
geordnete und niedergelassene Kinder- 
und Jugendärztin in Attendorn Nezahat 
Baradari spannte den Bogen über Migra-
tion, Medizin und Politik. Sie stellte fest, 
dass Deutschland nicht erst seit wenigen 
Jahren Einwanderung kenne. „Deutsch-
land ist ein tradi tionelles Einwanderungs-
land“, so Baradari. Auch das Gesundheits-

system sei mittlerweile auf Einwanderung 
angewiesen, so die Kinderärztin, die stell-
vertretendes Mitglied des Bundestags-
ausschusses für Gesundheit ist. Derzeit 
liege der Anteil von Ärztinnen und Ärzten 
mit Migrationshintergrund in Deutschland 
bei etwa 12,4 Prozent. In manchen Teilen 
von Westfalen-Lippe seien vergangenes 
Jahr 80 Prozent der neu eingestellten Assis  - 
tenz ärzte ausländischer Herkunft gewesen, 
so Baradari. Besonders Kliniken in kleine-
ren Städten sowie in ländlichen Regionen 
seien auf Ärzte mit ausländischen Wurzeln 
angewiesen. Diese Tatsache werfe in der 
Ärzteschaft ebenso wie in der ganzen Ge-
sellschaft die Frage auf, wie diese  Menschen 
aus den unterschiedlichsten  Kulturkrei- 
sen erfolgreich integriert werden können. 
 Baradari empfahl als ein wichtiges In-
strument der Integration, sich ehrenamt-
lich in der Selbstverwaltung zu engagieren 
und hier die Angebote der Ärztekammer 

 

Die Themen:

Weiterbildung

Ehrenamt 

Recht rund um die Ärztliche Tätigkeit 

Absicherung für die Zukunft

       Kompetenz: Kommunikation

Elektronischer Arztausweis

Portal „meine ÄkNo“

Selbstständige Tätigkeit

Schwanger! Ärztlich tätig

Entspannungstechniken im Job

Work-Life-Balance

... und vieles mehr.

Arbeitsfeld Öffentlicher Gesundheitsdienst 

Save the date – Terminvorankündigung:  
26. September 2020

Wir sind für Sie da!
Beratungstag für junge Kammermitglieder

Mitglieder und Ärztekammer im Dialog
Informationsbörse, individuelle Beratung, Vorträge,  
Workshops

Informationen zur Veranstaltung unter www.aekno.de

Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltungen der  
Ärztekammer Nordrhein vorbehaltlich der weiteren Entwick- 
lungen hinsichtlich des Corona-Virus (SARS-CoV-2) geplant 
werden und es zu kurzfristigen Änderungen kommen kann.

Fortbildung

Rund um die Mitgliedschaft

Fraktionen der Kammerversammlung

„Nutzen Sie die Möglichkeit 
zum persönlichen Gespräch 
mit den ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen Vertreterin- 
nen und Vertretern der  
Ärztekammer!“

Ärztliche Berufsverbände
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